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Das Ende
des Rechtsstaats?
Gastkommentar
von KASPAR SCHILLER und HEINRICH HEMPEL

Peter Kurer setzt sich in seinem Beitrag in der NZZ vom 19. 4. 16
mit dem Buch «The End of Lawyers?» von Richard Susskind aus-
einander. Der These von Susskind, dass den Anwälten das Ende
bevorstehe, scheint er zuzustimmen. Die Gründe für das Ende des
Anwaltsberufs scheint Kurer allerdings nicht nur in der wachsen-
den Standardisierung im Rechtsalltag zu sehen, sondern auch und
vor allem darin, dass der Rechtsstaat in derMenschheitsgeschichte
eine blosse Episode ist.

Kurer ist darin zuzustimmen, dass der Rechtsstaat heute von
vielen Seiten gefährdet ist. Irritierend ist, dass Kurer das Ende des
Rechtsstaates als geschichtliches Fait accompli hinzunehmen
scheint. Während der längsten Zeit unserer Geschichte war der
Einzelne der Staatsmacht mehr oder weniger hilflos ausgeliefert.
Im modernen Rechtsstaat sind der Staatsmacht institutionelle
Schranken gesetzt, schützen Gewaltenteilung und Gesetzmässig-
keit, Verfahrensgarantien sowie die Grundrechte den Einzelnen
vor staatlicher Willkür.

Dies ist eine der grossen Errungenschaften der Zivilisation. Sie
musste hart erkämpft werden. Der Fortbestand des Rechtsstaates
ist keine Selbstverständlichkeit. Ebenso wenig ist aber der Unter-
gang des Rechtsstaates ein unvermeidbares Schicksal, dem der
Mensch machtlos gegenübersteht.

ImRechtsstaat kommt denAnwälten und demAnwaltsgeheim-
nis eine zentrale Funktion zu.Damit der Bürger seineRechte wirk-
sam wahren kann, ist er auch im Zeitalter von Wikipedia auf an-
waltlichen Beistand angewiesen. Voraussetzung für die wirksame
Vertretung ist, dass der Verkehr zwischenAnwalt undKlient abso-
lut vertraulich und dem Zugriff des Staates sowie privater Dritter
entzogen ist. Ist das nicht der Fall, wird derKlient denAnwalt nicht

vollständig instruieren oder ihn womöglich erst gar nicht auf-
suchen. Der Zugang des Bürgers zum Recht wäre nicht mehr ge-
währleistet. Es ist daher nur schwer verständlich, dass Kurer die
Frage, wie sich eine zunehmendeTechnologisierung desRechtsmit
dem Anwaltsgeheimnis verträgt, zwar antippt, aber nicht weiter
vertieft.

Selbstverständlich verändert die Informationstechnologie auch
die Anforderungen an den Anwaltsberuf fortlaufend und müssen
sich die Anwälte an neue Entwicklungen anpassen. Auch wir kön-
nen nicht ausschliessen, dass Aufgaben von Anwälten künftig von
Maschinen übernommen werden. Immerhin gibt es einiges, was
gegen die These spricht, dassMaschinen denAnwalt ganz ersetzen
werden: Anders, als Kurer andeutet, ist der Anwaltsberuf kein rei-
ner Wissensberuf.

Die Auslegung von Recht wie auch die Sachverhaltsermittlung
und die Beweiswürdigung sind nicht bloss mechanische Vorgänge,
sondern bedürfenwertenderEntscheide.AlleVersuche in derVer-
gangenheit, Rechtssätze so zu formulieren, dass der Richter zum
reinen Subsumtionsautomaten wird, sind an der Unvollkommen-
heit des Menschen und der Vielfalt des Lebens gescheitert.

Die Informationstechnologie sowie immer mehr und immer
detailliertere Gesetze haben nicht zu einer Abnahme, sondern zu
einer Zunahme von Anwälten, Richtern und weiteren juristischen
Fachleuten geführt. Bis heute hat die Informationstechnologie die
Vertretung von Klienten in Gerichts- und Verwaltungsverfahren
nicht radikal verändert.

Wie auch immer: Sämtliche künftigen technischen Entwicklun-
gen können es nicht rechtfertigen, ihnen die Errungenschaften des
Rechtsstaates zu opfern.Wir alle – ganz besonders aberwirAnwäl-
tinnen und Anwälte – tragen die Verantwortung dafür, dass der
Einzelne auch in Zukunft vor Staatswillkür geschützt ist.

Kaspar Schiller ist Rechtsanwalt in Winterthur und ehemaliger Präsident
des Schweizerischen Anwaltsverbands (SAV); Heinrich Hempel ist Rechts-
anwalt in Winterthur.

Voraussetzung für die wirksame
Vertretung ist, dass der Verkehr
zwischen Anwalt und Klient vertrau-
lich und dem Zugriff des Staates
sowie privater Dritter entzogen ist.
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«Was ist Geist?»
Zu glauben, «dass das einzige Zuhause
von Geist im ganzen Universum das
menschliche Gehirn ist» (NZZ
30. 4. 16), ist etwa so, wie die Herkunft
ausgestrahlter TV-Bilder im TV-Gerät
selber finden zu wollen: Aberglaube auf
dem Niveau des vom Autor belächelten
Medizinmannes, der ein Transistorradio
zu deuten versucht.

Kraft seiner spirituellen Ausbildung
dürfte derselbe Medizinmann immerhin
empirisch erlebt haben, dass die geistig-
metaphysische Ebene sehr wohl jenseits
und völlig unabhängig von der physi-
schen zu existieren vermag, während
umgekehrt jegliche materielle Entwick-
lung stets von geistigen Inputs abhängig
ist. Diese In-Puts sind letztlich die im
Artikel thematisierte In-Formation, wel-
che in und hinter jeglicher materiellen
Form(ation) steckt – immateriell und
ohne selber einMaterie-Produkt zu sein.

In Unkenntnis dieser Zusammen-
hänge schaffte es die moderne Wissen-
schaft bis dato nicht, den im Artikel
zitierten Kirschbaum zu produzieren –
trotz genausten Kenntnissen der im
Kirschkern steckenden Bausteine. Dass
eine unbewusst-planlos sich selbst regu-
lierende Natur das Wunder ebendieses
Kirschbaumes hervorbringen soll,
scheint dem Autor hingegen plausibel.

Er täte gut daran, seiner Forderung
im Schlusswort nachzukommen, mit
dem «Geschenk des Geistes» verant-
wortungsvoll umzugehen.

Dominik Streiff, Zürich

Ganz ähnlich wie der Hauptmann in
Büchners Drama «Woyzeck», der der
titelgebenden Figur gegenüber erklärt:
«Moral, das ist, wenn man moralisch ist,
versteht Er?», erklärt uns HansWidmer
in seinem Essay, was Geist ist, mit fol-
genden Worten: «Geist ist Gedachtes.
Was ist Gedachtes anderes als – Gedan-
ken!» Der despektierliche Zusatz «ver-
steht Er» fehlt zwar, wer gemeint ist,
wird aber gleich zu Beginn des Artikels
hinreichend deutlich gemacht. Gemeint
sind so schlichte Geister wie beispiels-
weise Platon und Hegel. Mit leichter
Hand wird da die gesamte abendländi-
sche Geisteswissenschaft, namentlich
die gesamte Philosophie des Geistes
«weggewischt». Das liest sich so: «Auf
die Frage, was Geist sei, hat die Philoso-
phie des Geistes viele Antworten ent-
wickelt. Von Platon über Hegel und
über diesen hinaus liest sich allerdings
das meiste, was sie im Angebot hat, wie
die Deutung des Transistorradios durch

den Medizinmann.» Dass bei diesem
Vergleich (der für sich genommen schon
misstönend ist) möglicherweise ein Ka-
tegorienfehler vorliegt, kommt dem
Autor gar nicht erst in den Sinn. Was ja
auch nicht weiter verwunderlich ist,
sieht er sich doch bemüssigt, einige der
hartnäckigsten Probleme, die die Geis-
teswissenschaften beschäftigt haben
und es auch weiterhin tun, auf einer
knappen Doppelseite abzuhandeln und
ein für alle Mal zu lösen, und zwar mit
ebenjenen (Wunder-)Mitteln, die Pla-
ton und Hegel angeblich gefehlt haben:
wissenschaftliche Erkenntnisse und die
Anschauung der Technik. Da fragt sich,
wer sich nun wirklich als Wunderarzt
gebärdet.

Im mit «Nachwort» betitelten
Schlussabschnitt spendet der Autor all
jenen beseelten, staunenden, liebenden
Individuen Trost, die sich im Innersten
angegriffen fühlen, wenn ihre «grossen
Emotionen bloss neuronale Strukturen
im Gehirn darstellen sollen». Doch die
Frage bleibt: Was sind denn nun Emp-
findungen? Zu sagen, Empfindungen
seien auch Gehirnzustände, ist schlicht
und einfach keine erhellende Antwort.

Matthias Schaedler, Pfaffhausen

Richtige Lösung zum
richtigen Problem
Zum Gastbeitrag von Thomas Held,
«Der Innovationsplatz Schweiz und
seine Zukunft» (NZZ 30. 4. 16), sei Fol-
gendes angemerkt: Wenn verstanden
worden ist, dass Ideen erst dann Innova-
tionen werden, wenn sie im sozialen Sys-
tem angekommen sind, also dort ver-
wendet werden können und verwendet
werden, könnte man auch Innovation
innovativer denken. Substanzielle Ver-
änderungen sind immer von einemPara-
digmenwechsel getrieben. Deswegen
würde ich vorschlagen, dass man Inno-
vation auf der sozial-praktischen Seite
als konkrete Problemstellungen denkt
und nicht technisch als irgendwelche
neuen Problemlösungen.

Tiefgreifende Veränderungen sind
nie Folgen rein technischer Innovation.
Technik an sich revolutioniert nicht. Nur
ihr Gebrauch kann das. Technik ist ein
Mittel zum Zweck. Und ihre Anwen-
dung erfolgt immer in sozialen Syste-
men. Radikale Innovation muss sich an
den Menschen orientieren; an dem, was
sie erreichen will oder muss, und den
Massnahmen, mit denen sie das errei-
chen könnte, wenn es die technische
Möglichkeit dazu gäbe. Im Kern geht es
darum, wie die Praktiker in ihrer All-
tagspraxis die «richtigen» Probleme
identifizieren können, damit sie die
«richtigen» Fragen an die Problemlöser
stellen und diese zusammen die «richti-
gen» Lösungen entwickeln können.

Peter Forrer, Thalwil
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Zu viele Wechsel am
Flughafen Zürich
Ich kann Daniel Weder, CEO der Flug-
sicherung Skyguide, nur unterstützen,
wenn er seine Flugverkehrsleiter in
Schutz nimmt (NZZ 21. 4. 16). Das Pro-
blem liegt nämlich nicht bei den Lotsen,
sondern amBetriebsreglement amFlug-
hafen Zürich, das bei jedem Hauch von
Wind eine Änderung der Lande- und
Startprozeduren verlangt. Das Regle-
ment verlangt nämlich, dass bei einem

Seitenwind von 10 Knoten (18,5 Kilo-
meter/Stunde) oder einem Rückenwind
von 5 Knoten (9,3 Kilometer/Stunde)
das Regime gewechselt wird. Diese dau-
ernden, unverständlichen Wechsel
schaffen eine unnötige Überlastung der
Lotsen, die, wie der Fall zeigt, zu gefähr-
lichen Situationen führen kann.

Verkehrsflugzeuge sind ausgelegt für
30 Knoten (55,6 Kilometer/Stunde) Sei-
tenwind und 10 Knoten (18,5 Kilo-
meter/Stunde) Rückenwind, was auf
dem Flughafen nur in ausserordent-
lichen Wettersituationen vorkommt.
Diese Limiten sind für ein Verkehrs-
flugzeug, schon von der Masse her, kein
Problem.Die Linienpiloten sind absolut
in der Lage, bei solchen Winden sicher
zu operieren.

Hanspeter Buchmann, Nürensdorf

Entschädigung
für Verdingkinder
Durch dieMedienberichte wird der Ein-
druck erweckt, alle Kinder seien durch
die Verdingpraxis und die Einweisung in
Kinderheime zu grässlichmissbrauchten
Opfern geworden (NZZ 27. 4. 16). Wer
aber beurteilt, wer wirklich Opfer dieser
Praxis wurde? Denn ganz sicher wurden
auch viele dieser Kinder aus völlig zer-
rütteten Familienverhältnissen gerettet,
und Waisen und Halbwaisen haben so
ein neues Daheim gefunden. Es kann ja
nicht sein, dass all diese Betreuungs-
personen in Heimen und all diese Ver-
dingeltern nur Kinder quälende Scheu-
sale waren. Welche Experten und Juris-
ten entscheiden im Einzelfall, wer die
25 000 Franken erhalten soll? Wir erin-
nern uns ansDebakel mit demFonds für
Fahrende, wo sich auch Juristen ordent-
lich aus dem Fonds bereichert haben.
Für die Summe von 25 000 Franken
lohnt es sich ja schon, ein wenig zu kla-
gen und zu jammern.

Die immer gleichen Fotos in den
Medien wollen uns Kinderausbeutung
vorspiegeln: Knaben sägen Brennholz,
Kinder jäten im Waisenhausgarten,
andere schieben eine Schubkarre. Das
alles haben wir als Kinder einer kinder-
reichen Familie und später sogar als
Halbwaisen auch getan, sogar nicht sel-
ten mit Stolz und Freude, unsern Eltern
helfen zu können. Und bis heute tun das
problemlos Kinder vor allem in Bauern-
familien.Und habenwir dann eben auch
mal getrödelt, so gab es nach damaligen
Erziehungsprinzipien auch ein paar
Schläge auf den Hintern oder ging’s ins
Bett ohne Nachtessen. Von wem sollten
wir da 25 000 Franken Genugtuung ver-
langen? Mein Grossvater war Verding-
bub im Schwarzwald, der Urgrossvater
meiner Gattin ebenso im Luzernerland.
Beide bezeugten in ihren Jugenderinne-
rungen, dass sie es gut bei diesen Bau-
ernfamilien hatten. Wer kann wohl
heute ehr- und redlich eine Auswahl
treffen von wirklich Entschädigungs-
berechtigten?

Hans Rickenbach, St. Gallen


